




















































































































Erste BeylaKe zu Ns . 75 - Dienstag , dm rs . Sept . rgiö .'

Carl von Gottes Gnade«, Fürst Primas des Rheinischen Bundes, Groshsrrszvon Frankfurt , Erzbifchoff von RegenLburg tu rc . rc.
Dir haben durch Unser Patent <le Mo Regensburg 2 . Vec . des oerfloffsnen Jahrs zuöffentlicher Kmntniß gebracht , daß Wir eine aus Unferm Staatsrath Freiherrn von Eber-

fiein , Unferm geheimen Referendar auch Gehrimenrath Seeger , und Unferm Geheimenrathund Sradt - Schultheißen Freihsrrn von Güaderode bestehende besondere VisilLtionseom-
Wission zu ernennen und dieselbe zu beauftragen für zweckmäßig befunden haben , über .dm
Vermögenszustand , Verwaltung und Verwendung sämtlicher Frankfurtischen milden Stif¬
tungen zuverlässige Erkundigungen emzuzjehen , die verwaltenden Personen zu Protokoll M
vernehmen und zweckmäßige Berbesserungövorschläge zu entwerfen.

Die ernannte Commission hat sich immittelst dieses von Uns ihr ertheilren Auftrags
bry dem Armem und Warsenhause , dem Hospital zum Heil . Geist und dem bürgerlichen All-
wosenkasten , sodann den weiblichen Versorgungsanftalton des vormaligen St . Catharinen-
imd Weisfrauenklüstertz zu Unserer gnädigsten Zufriedenheit entledigt und Uns dis hierüber
aufgerrommenen Protocolle , mit ihrem Gutachten begleitet , zur Einsicht vorgelegt.

Wenn Wir daraus auf der einen Seite mit Wohlgefallen die treue und gewissenhafte
Verwaltung dieser Stiftungen ersehen haben ; so ist Uns jedoch schmerzlich gewesen zugleich
auch die Bestätigung daraus zu entnehmen , mit welch großen Summen einige derselben,
und zwar namentlich jene des Armen - und Waisenhauses , Hospitals und bürgerlichen AL»
MvsenkastenS , in den letztoerfloffenen 10 Jahren , durch Ausgaben , welche mit ihrem Ver¬
mögen außer Verhältniß gestanden , in dessen Hauptstock emgegriffen , solchen geschwächt
und das Armen und Waisenhaus , desgleichen der Allmsftnkasten insbesondere jene ausser¬
ordentliche Zuflüsse zum großen Theil wieder aufgezehrt und zugefttzt haben . , welche ihnen
zn den Jahren 1792 bis 1804 die Kl - ssenlotterie verschafft hatte.

Die Unferm Herzen theure Regentenpflicht der Fürsorge für die Erhaltung bestehendes
wohlthätiger Stiftungen und DerforgungSanstalten fordert Uns auf , für die Zukunft jedes
Verringerung des Hauptstocks ihres Vermögens durch Spendungen , welche die jäh liche
Hinnahme übersteigen , wie löblich und wohlthätig auch ihr Zw ' ck an sich fsyn m -̂ae , Ein¬
halt zu Lhun , und in so weit als sü .- das nochwendige Bedürfnis der Hülflosen und Arme»
durch das , was die Stiftungen aus ib - cn jährlichen Einnahmequellen dafür zu verwende»
im Stande sind , noch nicht hinlänglich gesorgt ist , den erforderlichen Zuschuß auf ankere
Weise , wie zu diesem Zweck durch Emsuwmlung wudchätiger Beiträge der Bürger und
Einwohner wirklich geschiehet , hcröepschaffen zu lassen.

Da hiernächst die mstde Stiftungen auf der andern Seite von der Verbindlichkeit nicht
losgesagt werden können , die auf ihrem Vekmögen ruhenden Staatslasten zu tragen , mit¬
hin auch denjenigen Gefror »» und Verfügungen nachzukommen , welche zu richtiger Ver-
zinßung und calmal ^ cr Tilgung der auf Unserer Stadt Frarckfurt haftenden , besonders
wegen der in yerflossrnen Jahren derselben auferlegten und durch Creirung verzin -ßlicher
Skaarsobligationen einstweilen abgetragenen Kriegscontributionm entstandenen schweren
Schuldenlast haben erlassen werden müssen ; so. beruhen auf diesen Betrachtungen die Vor¬
schriften , welche Wir desfalls , in dem nachstehenden , den Pflcgamtern der obsnbenanntm
fünf milden Stiftungen und DerforgungSanstalten aufzulegen und zur Pflicht zu machen
Uns bewogen finden , und auf welche Wir diejenigen weiteren Vorschriften folgen laff -n,
welche die Verbesserung der innern Oeconomie und Verwaltung theils aller überhaupt , thrils
jeder einzelnen unter ihnen insbesondere , zum Gegenstand haben.



Wir verordnen demnach und wollen
A . Allgemeine Grundsätze und Vorschriften.

j ) Jede dieser wilden Stiftungen und Versorgungsanstalten darfhmfüro weder für hm
unmittelbaren Zweck , für welchen sie besteht , noch weniger für mittelbar zu dessen Er¬
füllung beitragende , und am wenigsten für andere , wenn gleich an sich löbliche und
wohlthatige Zwecke ein» mehrere « aufwenden oder ausgeben , als ihre jährliche rein«
Einnahme erlaubt und als geschehen kann , ^ bne in den Hauprstock ihres Vermögens
einzugrejftn . Eine jede derselben hat am Anfänge des Jahrs einen genauen und mög¬
lichst zuverlässigen , bey den unständigen Einnahmen nach den Zeitverhältm

'
ssen und

den Erfahrungen oder dem Durchschnitt -Ertrag verflossener Jahre zu berechnenden
Überschlag zu machen , wie viel in dem Lapse des J 'ahreö nach Abzug unvermeidlicher
Ausgaben und dessen , was der Stiftung sonst fundationsmaßig zu prästiren obliegt,
von der Einnahme übrig bleibe. Die Vrcy milden Stiftungen des Armen -- und Wai¬
senhauses , des Hospitals und des Allwo ; enkastens insbesondere haben demnächst Vie¬
sen gesammten Ueberschuß ihrer Einnahme , mit den weiter unten nachfolgenden Be¬
schränkungen , zur Unterstützung der Armen an Unsere allgemeine Armencom Mission
zu verabfolgen . ,

Wir ertheilen letzterer die Befugniß , die Rechnungsbucher jeder Stiftung emzu-
sehen , und sich dadurch von dem was sie zu thun vermag , selbst zu überzeugen.

2) Da es nothwendig ist , daß Unsere Armencommisston beym Anfang des Jahrs be¬
stimmt wisse , auf wieviel sie von den Milden Stiftungen rechnen dürfe ; so Muß zwar
die Summe , zu welcher sich eine milde Stiftung , nach jenem von ihr im Anfänge
des Jahre zu berechnenden Ueberfchlag anheischig machen zu dürfen befunden Hat
wirklich und unverkürzt abgeliefert , so wie auch am Schlüsse des Jahrs das , was
etwa noch darüber entbehrt werden zu können befunden worden , zur Verwendung für
das folgende Jahr ebenwohl verabfolgt werden . Wenn hingegen in dem Laufe des Jah¬
res sich ergeben sollte , daß die am Anfang desselben versprochene Summe aus der,
nach Abzug des adzüziehenden , übrig bleibenden Einnahme nicht geleistet werden könne;
so ist zwar das Fehlende an dieser Summe vdn dem Pflegamt aus den Eredit der
Stiftung einstweilen aufzunehme » und ein die Armencommisston abzuliefern , dieses
xassivom aber durch Abzug an der Beitragssumme des nächstfolgenden Jahrs sogleich
wieder zu tilgen , somit der VermögenSstand der Stiftung unverrmgert zu erhalten^

Z) Die Stiftungen des Armen - und Waisenhauses > Hospitals und Attmosenkastens,
welche feit den verflossenen io Jahren in . dem Hau ^ tftock ihre » Vermögens eing - griffen
hüben, . find verbunden , ihren Dermögenestvck « llmahlich wieder zu ergänzen.

Wir weift « demnach deren Pflegämier hiermit an , zu diesem Zweck « » jährlich
ein gew -sseS Kapital , dess n Summe Wir werter unten bep einer jeden dreftr Stift»
tungen insbesondere bestimmen , zurück- und verzinnßljch anzul ?qen.

4) Die Kriegsschulden - Steuern oder sogenannte Vermoos - Zimpla müssen hmführo
von den Pflegämrern sämtlicher Stiftungen und . Verso ^ ungsanstaltsn in jedem Jahr
pünctkich und genau , den bestehenden gesetzlichen Verordnung . - , gemäß , enerlchret wer¬
den / indem Wir dieselben , aus denen schon Eingangs ermahnte « ^ »-üuden , von dieser
auf ihrem Vermögen haftenden Schuldigkeit zu entbinden nicht gemeint sind . Wft wollen
jedoch zugeben , daß diejenigen , welche in ihren VermöFenSstock in den verfloss nen Jah¬
ren bereits eingegriffen und denselben verringert haben , die Bey ' räqe , welche sie an
oberwahnten VermögenS -Srmpekn von den vefloffeneN Jahren her . nvch schuldig sind erst
alsdann nachtragen und abführen mögen , wenn sie du ch die oben ad No . 3 . verord¬
net « jährliche Zmücklegung einer gewissen Summe den vorherigen Hauptstock ihres Der-
mygeys attmalig wieder werden c - gänzt haben.



L) Wenn gleich Fkage gekomwön ist , tb nicht den wilden Stiftungen zu gestattenfey , rrne Anlehnscapitalien , welche ffe bey Unserm Frankfurtischen Rechneyamte umniedrige Zinßen stehen haben , entweder zurüchufordern oder eine höhere Ber-zlnßung derselben zu verlangen ; ss wollen Wir jedoch , in Erwägung , daß dieses mitde « von UaS festgesetzten allgemeinen Schuldentilgungsplane , welchem die mildenStiftungen nicht minder , als jeder andere , sich zu fügen und daher , bis der ftstge-setzten Ordnung gemäß die Reihe der Schuldenzahlung an die ihnen zusichenden Ka¬pitalien gelangen kany , abzuwarten sich gefallen lassen müssen , eiks Erhöhung desAinßfluffeö aber unrer diesen durch das Gesetz der Nothwendigkeit dictircen Verhält¬nissen von der Willkühr des Darleihers so wenig als che Rückforderung des Kapitalsabhängig seyn kann , überdieß auch solches andere zu gleichen Anforderungen berech¬tigen würde , daß die ben6nnte . § Vnlehnskspitalien nm die entweder best ihrer Anlagebedungene oder seit den letzten Jahren übliche Verzinßunq noch ferner und so langeunableglich stehen bleiben solle , bis nach der sesigefttzten Ordnung die Reihe der Heim-, Zahlung an sich gelanget,
e ) Die Verwaltung betreffend , belassen Wir es zwar noch zur Zeit bey der LermakigenOrganisation der Pflegämter dieser fünf wilden Stiftungen und Versorgüngsanssal-ten , vorbehaltlich jener Modifikationen , welch? die vbn Uns beschlossene neue Orga¬nisation Uusers Großherzogthumö und folglich auch des bisherigen VerwaltungssystemsUnserer Stadt Frankfurt , in Beziehung auf das Verhältniß der Magistratischen undBürgerlichen Pfleger derselben und sonsten zur Folge haben wird . Da Wir Uns je¬doch insbesondere davon überzeugt haben , daß es in mehreren Hinsichten nützlich sey,wenn diese Stiftunsten und VerforgungSansialten hinfüro einen gemeinschaftlichen' Rechtskonsulenten wählen und gegen billige Satarirung perennirend anstellen , welcherihnen die vorfallenden Rechtsangelegenheiten besorge und welchem insonderheit auch dieAetsn - Registratur und das Archiv jeder derselben in guter Ordnung zu halten , solchewo sie noch mangelt einzuführen und herzusiellen , besonders die Noch fehlenden voll¬ständigen Nominal - und Realregister über die Acten -« verfertigen zur Jnstructions-mäßigen Obliegenheit gemacht werde ; so sehen Wir hierüber einem gemeinschaftlichengutächrlichen Vorschlag eines zu diesem Amt zu ernennenden brauchbaren und recht¬

schaffenen Mannes und des demselben zu schöpfenden GehalreS von Seiten der Pfleg »,amter entgegen und werden hierauf drm also gewählten Subjekte , nach Befinden,Unsere Bestätigung enhetlen . '
7} Gleichwie die Pflegämter dieser Stiftungen und Versorgungsanstalten , nach der bis¬

herigen Verfassung , unter der unmittelbaren Aufsicht Unsere Ssnars zu Frankfurtgestanden , an welchen sie verpflichtet gewesen sich ist besonders wichtigen , so wie inallen das RechtSverhattniß bloßer Verwalter überschreitenden Fällen zu wenden , überden Zustand der ihnen anvertrauten Stiftungen chhrliche Relation abzustatten undvon welchem von Zeit zu Zeit Visitationen ihres Zustandes und ihrer Verwaltunghatten anqestellt werden sollen ; also wollen Wir , daß auch für die Zukunft die Ver¬
waltung dieser 5 milden Stiftungen und Versorgungsanstalten der Oberaufsicht desSenats oder derjenigen Stelle , welche nach der neuen Organisation Unse s Großber-zog '. humr hierunter von Uns beauftragt ftyn wird , dergestalt untergeordnet bleibe,dqß die Pflegämter

s) in den ebenbertgten Fällen , besonders da , wo sie eine Verpfändung oder Beräus-
ferung emes der Stiftung zugehörigen unbeweglichen Gutes , ferner die Ablegungvon GrunLzinßen ünd anderweite Verwendung der daraus erlöset werdenden Ka¬
pitals , desgleichen , wenn sie eine Geldanleihe , welche mcht schon . in dem laufendesJahr selbst wieder zurückbezahlt werden kann , für di « ihnen anvertraute Pistung- zrr contrahiren für ukiyermeidttchnothwWdig finden, hierüber zuvordecist dm umstand-



trchm Bericht an bte ihnen VorgesetztesbZedacht
'
e GtrÜe erstatten und ehe und be¬

vor ihnen i durch diese , Unsere höchste Genehmigung dazu kund geworden , für sich
selbst eigenmächtig nichts beschließen , noch weniger solches bey Vermeidung perfön-
cher Verantwortlichkeit , auch Strafe der Nichtigkeit , zur Ausführung bringen feilen,

b ) daß ste, ^
die Pflegämter , am Schluffe jeden Jahrs an eben diese ihnen Vorgesetzte

Stelle über den Zustand der ihnen anvertrauten Stiftung und ihre Verwaltung
umständliche und pfiichtmäßige Relation erstatten , endlich

c) nach dem Ablauf von Z zu z Jahren von der obsrn Stelle eine genaue Visttation
jeder Stiftung und ihrer seitherigen Verwaltung veranstaltet , und über den Be¬
fund ein mit Begutachtung der zu deren Besten etwa zu treffenden Verfügungen
begleiteter ausführlicher Bericht an Uns erstattet werden solle.

8) Verordnen Wir hiermit , daß hinfüro bey. jeder der 5 Stiftungen und Verforgungs-
anstalten alle '

Z Jahre die Fruchtspeicher gestürzt,
9) bedeutende Fruchtverkäufe nicht mehr , wie bisher öfters geschehen , nach dem alleini¬

gen Gutbefinden des mit diesem Theil der Geschäftsverwaltung besondere beauftrag¬ten einzelnen Deputaten oder Pflegers , sondern nicht anders als auf vorgängigen
Vortrag bey dem ganzen Pflegamt und nach erfolgter dessen Genehmigung vorge¬
nommen ; desgleichen

io ) hinfüro über die Verwandlung einer RJtursI -prXstsrion in Geld , außer in gering¬
fügigen Fällen , nicht anders als mit Genehmigung des ganzen PflegamtS ein Beschluß
gefaßt , und , wo davon die Krage wäre , die Derwa - dlung einer solchen Natural - in
eine Geldabgabe , auf immer zu beschließen , die Ermächtigung von der höheren
Behörde dazu erst erwürkt werden müsse:

n ) Machen Wir den sämtlichen Pflegämtern zur Pflicht , dafür Sorge zu tragen , daßüber dir besitzenden Immobilien ordentliche Steinbücher errichtet und diejenigen , welche
schon vorhanden sind , wo es nöthig und solche mangelhaft sind , verbessert , berichti¬
get und gehörig legalisiret werden mögen.

Endlich
12 ) empfehlen Wir den sämtlichen Pflegämtern , den bisher üblichen Rechnungsstil ihrer

Verwaltung hinfüro in die bey Cameralverwaltung übliche einfache Form , soweit
solche auf ihre VerwaltungSgegenstände anwendbar und ausführbar ist , zu bringen
und diejenige Anleitung zu befolgen , welche ihnen hierüber von Unserer ernannten Visita-
tisnScommission , besage der Protokolle , schon ertheilt worden , und wozu sie die etwa
nöthig findende weitere Anleitung sich von Cameras - Rechnungsverständigen unmittelbar
sechsten zu verschaffen hierdurch erinnert werden . Am Schlüsse jedes RechnungS - Jahrs sind

. sodann die abzuschließenden Bücher und Rechnungen von den Rechnungsführern dem
ganzen Pfiegamt zur Einsicht und Prüfung vorzulegen und erst alsdann , wann das
Pflegamt dabey keinen Anstand gefunden hat , sind dieselbe an die RechnungS ^Revi¬
soren zur Revision abzugeben.

( Die Fortsetzung folgt . )

Der Laden auf dem Garküchenplatze , welcher dicht neben dem Eckladen liegt , den der
Herr Eapitain Dörr dermalen in Bestand hat , soll Mittwochs , den lyten dieses Monats,Vormittags um n Uhr , auf Unterzeichnetem Am -t anderweit auf mehrere Jahre vom 22,laufenden Monats an , dem Meistbietenden in Miethegegeben werden . Die Bedingungenwerden bey der Versteigerung bekannt gemacht werden.

Frankfurt , istsn Sept . 18 *0.

Rechrrsy t Amt.



Erste BtylM z» Ns . ss . Freytag , m % i. Sept. igio:
/' .— ----- -— ■— ■■> - -— : — - -•- mi»

Fortfthung des Patents , die Frankfmtischbn milden Stiftungen ketreffend.

8 . Besondere jede einzelne Stiftung betreffende Vorschriften.
In - Beziehung auf jede einzeln Stiftung insbesondere und zwar

I . Das Armen » und Waisenhaus
Kerordnen Wir hiermit folgendes .: . .

i ) Da btefe Stiftung zu denjenigen gehört , welche in den letzLverflssftnen Jahren durch
vermchrte Ausgaben den Hauptsteck ihres Vermögens verringert haben .; so bestimmen
Wir die Summ - , welche deren Pfiegarvt , Unserer obigen Verordnung gemäß , zu
dem Zweck der allmäUgeu Wttderergänzung ihres Vermögens jährlich zurück -- und auf
Züchen anzulsgen verpflichtet ist , hiermit auf ic -oo Fl.

«Z In Ernsagung , daß die Dermögenskrafte und Mitte ! dieser Stiftung nicht hinreicheu,
um die sämtlichen ursprünglichen Zwecke derselben , nehmlich der Waisenerziehung,
Armenunterstützung und Unterhaltung eines Arbeitshauses allzumal zu erfüllen ., ver¬
ordnen und wollen Wir , daß dis fundstionkrväßtge De/pfiegung und Erziehung der
Waisenkinder und zwar jener hon -verarmLen Eri faßen , auf der Stiftung unmittelbar
eigene Kosten , jener von verarmten Bürgern aber auf Kosten des bürgerlichen Aümo-
senkastens aus denen von demselben an Unsere .allgemeine Armencommission überhaupt
verabreicht werdenden Geldbeiträgen , als Hauptzweck der Stiftung - des Brrven-
und Waisenhauses hinfüro betrachtet werden solle.

3 ) Was demnach die bisherige Spendungen und Ausgaben für andere mildtha -tige Zwecke^
nahmenttich für Unterstützung und Aümosenabreichung an Passanten , fodarm für Ber-
pfiegung und Crzieht .mg von Findlingen belangt ; so beziehen Wir Uns auf Unsere obeu
unter den allgemeinen Vorschriften sub No . r und 2 bekannt gemachte Verordnung,
vermöge welcher die Z milde Stiftungen des Armen > und Waisenhauses , Hospitals-
und Allmosenkastms den Beitrag ihrer jährlichen Hinnahme , soviel davon nach be¬

strittenen Ausgaben und Erfüllung ihres Hauptzwecks übrig verbleibt , an die allge¬
meine Armenccwmission zu Verwendung für die Armuthzu verabfolgen , diese aber rene
Lasten künftig allein zu übernehmen verbunden ist .

^
Wir genehmigen daher insbesondere - daß

4) das Armen - ^und Waisenhaus , diesen Grundsätzen gemäß , nach der schon getroffenen
Übereinkunft die bisher -bezogene Geldeinnahme von de « wöchentlichen Sammlunzö-
düchftn , desgleichen die von denen auf den Lom ^ toir - Zimrps ' n der Handelsleute und
in den Wirthshäuftrn oder an andern öffentlichen Orten aufgestellten Armenbüchftn
eingehenden Gelder der allgemeinen Armencommission überlassen hat , und verordsm

dagegen , daß
£ ) dem Armen - und Waisenhaus auS der Hasse der allgemeinen Armenctmrvisfion für

die sogenannten Allen und Schwachsinnigen , welche ihres hülflosen Zustandes wegen
in dem Bvmru - und Waisenhaus auf Kosten der Stiftung bis jetzt verpflegt worden,
hinfübro eins billige Getddrrgütung geleistet , ferner , daß

4 ) derselben der Kostenaufwand , der darüber bereits getroffenen Honvention gemäß er -»

stattet werde , welche ihr die Deppsieg - und Erziehung der in solche aufgenommenm
Kinder verstorbener Bürger verursacht , wie auch

7 ) daß dieser Stiftung die bisher getragene Last , die Findüngskinder , nach der Reihe
mit den übrigen wilden Stiftungen , zur Verpflegung und Erziehung zu übernehmen,
hirrfüro angenommen und auf die allgemeine Armencc « ' Mission übertragen werden solle.

L) Es versteht sich jedoch von selbst , daß diejenigen besonderen Derruachmisse oder Schen¬

kungen , welchevon den Stiftern dem Armen - und Waisenhaus zu bestimmten Zwek-



fett ausdrücklich emvrrleibt und der Verwaltung fernesPflegawtes anbertraut wordesiffwie z . B - die Grambsifche , Henrizische, Friedettsche und andere Stiftungen , von ge¬dachtem PflegaLt unmittelbar ftlbsten , nach wie vor , W-admi -sstriren und nach der
Absicht des Stifters zu verwenden ftyen ; nur ist hfebey- zu bemerken , daß diejenige,-
welche aus dergleichen besonderen Wermächtmffen öden Stiftungen Unterstützung er¬
halten , der allgemeinen Armencommission zuvor bekannt gemacht werden feüffmV da¬
mit letztere hierauf bcy der Beurtheilung , ob solchen Armen , wenn sie sich detm >achfl
um weitere Unterstützung bey der allgemeinen Armeneommission anmelöen , einrn wei¬
teren Beitrag , aus der Casse der Armsncommifsisn zu verabreichen erforderlich ftr/ , die'
gehörige Rücksicht nehmen könne.

§) Gleichwie hiernächst aus jenem besonderen Fond' y welcher allmählich durch Schenftm --
gen und Vermächtnisse wvhldenkendrr Frankfurtischer Bürger und Einwohner zu Sem
Zwecke eines zu errichtenden Arbeitshauses hat gebildet werden können , ein nsurs Ar-

- dritshaus auf Unfern Befehl wirklich erbaut und eingerichtet , dessen Verwaltung aber-
von jener des Armen - und Waisenhauses ganz abgeftu bert worden ;' so fallen auch
ferner sowohl bey der Einnahme als Ausgabe des letztem alle jene Pojstn hinfürs-
weg und der Verwaltung des Arbeitshauses zm Verwendung und Verrechnung - zu,
welche auf jene mit d>m Armen - . uod Waisenhaus vorhin verbundene Anstalt eines
Arbeitshauses die einzige Beziehung gehabt hatten ; es sind daher insbesondere

io ): jene tgch Stecken Brennholz , welche zu Erwärmung der Gefängnisse in dem Armen-
und Waisenhaus bisher unentgeidlich abgegeben worden find, , hinfüro an die- Ver»
waltung des Arbeitshauses aorustefern , fo wie auch

Ti ) das Pflegamt des Armen - und Waisenhauses viefenigen 500 F 5 welche dasselbe bis¬
her an Vre Polizeydirection -, als Beitrag zwider Besoldung dev Polizeydiener jährlich
zu verabreichen hatte, ' vom Anfang des nächstkünftigen Jahrs .an , zurückzubehaltew
berechtiget ist ; und erwarten Wir von der Polizeydirecrivn das bereits erforderte wei¬
tere Gutachten über die bssts » Arkund Weise , wie dis hieraus entstehende Lücke in der
Einnahme der Pyiizeydireetiorrsoasse - gedeckt werden könne?

ra ) Hak diese Stiftung , statt der bisher bey den Unterzeichnungen und Fxpeckitivnew
gewöhnlich gewesenen Benennung t Armen - Waisen und Arbeitshaus , mit Weglas¬
sung des Worts : „Arbeitshaus, " hinfüro blos das Prädicat t Armen - und Waisenhaus
zu gebrauchen . ,

'

33) Schenkungen und Gaben , welche , ohne eines besonderen Zwecks zu erwähnen , dem
Armen - und Waisenhaus zu Theil werden , oder doch zu seinem Ladern Zweck verwacht
werden , als entweder zu jenem der War'

ftnsrziehung oder Armenunttrstützung , hat
das Pflegamt des Armen - und Waisenhauses, - nach wie vor , anzmrehmm und zw
verrechnen , das Derzeichniß solcher Gaben aber , wie es bisher gewöhnlich gewesen,
also auch künftig , am Schluss » jeden Jahrs Vekw Publikum durch dessen Abdruck und
allgemeine Austheiistng bekannt zu machen .. -

34) Da der in Verpflegung , und zweckmäßiger Bildung armer Waisenkinder bestehende
- Hauptzweck dieftr milden Stiftung besser als bisher würde erfüllt werden können,-

. wenn hinfüro dir sämtlichen Zehrer und Auffthrr m dem Häuft selbst wohnen und
dazu Männer , welche dieser Bestimmung allein ihre ganze Zeit widmen , von erprob¬
ter Fähigkeit und Erfahrung in diesem Fache und reinen moralischen Sinn für dis
Beförderung des Guten , ernannt werden würdest , außerdem aber dabey auch noch»
Ser nützliche Nebenzweck zu erreichen wäre , unter den Waisenkindern eine Pflanz schule
für künftige brauchbare Lehrer der untern Schulen zu gründen ; so tragen Wir der:
Euratel des Schul - und Erzrehiingsweftns in Unserer Stadt Frankfurt hierdurch auf,,
mir dem- PflegaAtdes Armen- und WaisenHauses 1 wie auch mit dem - Lbrrlehrerr



der Musierschule zu Kememfchaftlicher weiterer Beratung dieses Gegenstandes zu
'
fam»

Kien zu treten , und Uns sowohl über die Personen der anzusteltendcn Lehrer und Bus --
seher, als über die beste Art der Ausführung selbst- ncbst einer approximativen Berechn
nung der für das Armen - und Waisenhaus daraus entstehenden jährlichen Ausgabs-
vermchrunK , Bericht und Gutachten zu erstatten, - was dis Kostenvermehrung betrifft,
mit in Berechnung zu ziehen ist , daß die Rsnumeratisnen , welche' dermalen an dis
m dem Haus gebrauchtem Stundenlehrer abg -aebm werden müssen , alsdann aufhö¬
ren , und daß die für dis Besoldung der Lehrer des Armen - und Waisenhauses vereits
eMirende Iciedelische Stiftung dazu fundatlonsmäßig - zu verwenden seyn würde.

xZl) Da der geringe Nutzen , weiche Das dem Armen - und Waisenhaus zugehörige Ge-
lande in der Kaloacher Gemarkung abwirft , zu dem Vrsttationß - Commissions - Protocell
und in dem darüber erstatteten Gutachten abermals zur Sprache gebracht . worden ; so
tragen Wir dem Pflegamt hiermit gnädigst auf , weitere Versuchs zu wachen , ob und
auf welche günstigere Bedingungen , als solches bisher hat geschehen können , jene»
Gelände , entweder durch dessen öffentliche Ausbietung und Feilrragung , oder aus
freyer Hand , es siye HrbrecheSweift oder zu volftm Eigenthum ^zu veräußern möglich
fey , über dm Erfolg Bericht zu erstatten und Unsere weitere Entschließung darüber
emzuhvlen;

i 6) Genehmigen Wir , daß das Pffegamt dis der Stiftung für nachtheslig öefunden -e ei¬
gene Gierbeauerey , Schneideren und Schufterey bereit » eingestellt hat , und La dis
Gründe , aus welchen Vas Pstegamt noch zur Zeit die eigene Bcodbäckerey beibehalten
zu müssen geglaubt hat , nicht befriedigend sind , indem der Kost , betrag für gekauft-
werdendes Brod allerdings wohlfeiler seyn dürfte , als jener , welcher bey einer eige¬
nen Backerey dafür verwendet werden muß ; so hat das Pffegamt die hierüber aus¬

gestellten Berechnungen anderweit aufmerksam zu prüfen und dabey insbesondere zu
berücksichtigen , daß bey Abschaffung der eigenen Backerepder durch den Bäckerknechr
Nersehenwerdende Pfortnerdftnft , suf eine der Stiftung nützliche Weife , durch einem
Schneidersgefellen würde bestellt und durch solchen zum Theil dre in dem Haus vorfallende
Flickarveit besorgt werden können , sofort über das Resultat dieser weiteren Prüfunx
ferneren Bericht und Gutachten zu erstatten.

H . Das Hospital zum Herligen Geist betreffende
Verordnen Wir weiter folgendes r -

i } Da nach denen oben allgemein festgesetztenGrundsätzen in den Hauptstock dieser ttrifc
den Stiftung , wie in den letztverffoffenen Jahren geschehen , hinfüro nicht mehr ein¬
gegriffen , noch derselbe fernes geschwächt werden darf , sondern vielmehr zu dessen all-
mäliger Wiederergänzung alljährlich eine gewisse Summe zurück- und auf Zinßew ge¬
legt werden muß ; so bestimmen Wir hiermit diese Summe auf jährlich 1202 Fl . f
und da ferner.

2) die Notbwendigkeik erfordert , daß wegen der zweckwidrigen Lage des vermalr '
gen Ho-

spitalgebäudes und dessen baufälliger Beschaffenheit , je balder je besser zu Erbauung
eines neuen , an einem schicklichm Orte möge geschritten und die dazu erforderlichen
Geldmittel , ohne den Vermögensstock der Stiftung zu schwächen , thsils durch den
Erlaß aus denen alsdann zu verkaufenden derma !igen Gebäulichkeiten , theils durch eine
jährliche zu diesem Ende zurück- und einstweilen auf Zinßen anzulegende mäßige Summe,
deren Entbehrung die Erfüllung des Hauptzwecks der Stiftung , welcher in unentgeld-
kicher Verpflegung hier erkrankender fremder Personen , so sich in hülfloftm Zustands
befinden , besonders des Dienstgesindes bepverley Geschlechts besteht , nicht stört , herbep-
geschafft werden können ; so tragen Wir dem Pflegamte des Hospitals hierdurch gnä¬
digst auf , zu dieser Absicht jährlich die weitere Summe von 1202 Fl . zurück- und «uff
Iinßrn arizulegenv



3) Wart nun , nach Zurücklegung dieser ad . 1) und r ) so eben bestimmen Summen , und
nach Bezahlung der von denn Hospitalpsiegamt hinfüro , den oben festgesetzten allge-
meinen Grundsätzen gemäß , alljährlich pünktlich zu entrichtenden Krirg § schMLen - Bei-
träge oder Vermögens - Simplen , vorbehaltlich des Nachtrags des dermal -gen Rück¬
standes auf den Zeitpunkt des wieder ergänzten Vermögensstocks , an Einnahme übrig
bleibt , ist vorzugsweise zu dem obenerwähnten wesentlichen und Hauptzweck dieser
Stiftung zu verwenden , und dieselbe von der Last der unentgrldkichen Verpflegung
und Erziehung der Findlingskinder , welche ihr in der Reihe wir den zwey aydern mil¬
den Stiftungen bisher aufgelegt worden war , wir hierdurch geschieht , zu befreyen
und diese Last an die allgemeine ArmmcsWmifsisn hinzuweisen , das Hospital aber
hat an diese letztere , der mehrangszvgensn db '

rgsn allgemeinen .Vorschrift gemäß , hin-
furo zur Unterstützung der Armuth durch Aflmosen und andere - Spendungen nicht
mehr , als nur dasjenige , was dasselbe nach den bisher erwähnten Ausgaben und er¬
füllten Hauptzwecken feiner Stiftung alljährlich an Einyshme übrig behält , zu ver¬
abreichen . _*

4) Die Verwaltung und innere Oscsnomie dieser - Stiftung betreffend, können Wir die
bisherige Uebung , wornach das Hospital von dem Stadtr ^ ersrio die Verköstigung
der Gefangenen Uw einen festgefttzen Preiß übernommen hat , nicht genehm halten,
sondern verordnen vielmehr , daß , von dem Iochre rZn an , die einfchlaqende Be¬
hörde wegen Verköstigung der Gefangenen mit einem Speiftwirth Bccc-rd schließen,
das Hospitalpflegamt aber sich hinfüro allein der Verköstigung derjenigen Gefangenen,
gegen Vergütung des Aufwandes , unterziehen solle , welche wegen Krankheit zu ihrer
Wiederherstellung in das Hospital gebraucht werden müssen.

5) Da eS noch an einem ordentlich abgefaßten und vollständigen Inventsrro über daS
Grund - und IwwvbiljareigenLhum der Stiftung mangelt , Indemworin dasselbe
bestehe , nur erst aus den Hauptrechnungsbüchern ersehen werden kann ; so ist dem
Pflegamt aufzugeben , ein solches Vermögens - lnvenk ^ rium , n beglaubigter Form ab-
fassen und zu demselben hie von Zeit zu Zeit sich etwa ergebende Veränderungen
jedesmal genau nachtragen zu lassen. '

6) Hat dasftjbe für die höchstnöthige Herstellung der Ordnung und deren Erhaltung bey
der Registratur der Stiftung pflichtmäßig besorgt zu ftyn und Aufsicht zu tragen , daß
her si: b No . 6 der allgemeinen Vorschriften zu dieser Absicht zu wählende gskyern-
schafcliche RechtSconsukent der sämtlichen mehrgrnannten Stiftungen und Versor-
gungöanstalten seinor desfallsigen Schuldigkeit Nachkomme;

7) ist das in der alten Hospitalordnung vorgeschriebene , aber in neueren Zeiten nicht mehr
fortgeführte Buch oder Register der Ageadcnmi , Expediervdorum et docretorura
wieder einzuführen und von dem Pflegamt daraus zu halten , daß solches mit Fleiß und
Genauigkeit geführt werde . Desgleichen ist .

$) über die der Stiftung zufließendr Schenkungen und VerWächtrflsss ein besonderes
Register zu halten , wie auch dem Hgusschrriber insbesondere zur Pflicht zu machen,
Hey den Canzleyen oder Stellen , bey welchen -die Testamente publicirt werden , nach
denen von denselben zu vrrfertrgenden Auszügen der , Artikel , durch welche den milt -e»
Stiftungen etwas vermacht worden , asswpchkntlich ftlbst Erkundigung einzuziehen und
die Auszüge bey der nächsten Sitzung des Pflegamtes vorzubringen , damit solche in
da « über die Schenkungen ustd Vermächtnisse zu führende Buch sogleich eingetragen
mrd das , was in Ansehung der einen oder andern etwa zu verfügen oder zu besorge«
) epn mag , nicht verabsäumt werden möge.

( Die Fortsetzung fslgt . )
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Forschung des Patents , die Frankfurtifchen milden Stiftungen betreffend.

i) Ist hrnfürv Las , was die Hospitalordnung in Beziehung auf Stellung , Vorlage und
Prüfung sowohl der Geld - a !6 Naturalkechnungen vorschreibt , genauer zu befolgen,
und gls '-chwie wegen dessen , was oben sud No . i . der allgemeinen Bo », schritten von
Uns bereits verordnet worden , jährliche Cassa und Exigecz - Statos ohnehin schon
aufzustellen sindz also wollen Wir , - daß die Rechner und ^ assirer überdieß auch der-
glerchsn monatllche und Q -uartalsirSmus über Einnahme und Ausgabe formiren und
solche am Schluß des Monats und respeNive Quartals dem PflsZamt zur Einsicht
und zweckmäßigen Berathung vorlegrn sollen,

jö ) Genehmigen Wir diejenige Erinnerungen , welche Unsere VifftaLioriScommission,
laut Lomwissions - prorvcolii , bereits ertheilt hat , betreffend

s ) dre Verwahrung der Mehl - und Brodkammer so wie das HerauSgeöen des Brods
durch andere Personen , als durch dir Bäckerknechre;

d ) cif vllwöliae Einführung der rvßhaa -nen Matrazen anstatt dor Federunterbetten;
c) dis tragbar N hrerwn beym Bettmachen solcher Kran en , welche nickt iw Stande

sind anizusithen und wahrend des Bettmachene allenfalls mittelst Hebgurten heraus-
gehoben werden müssen,

st) d e Absiellu g des Smgenö irr den Krankenzimmern beym Morgen - und Abendsegen,.
e) die Prüf - und Anstellung der Krankenwärter und Wärterinnen,
£) das Absie en d ^s Zusammenliegens zweyer Kranken in dem nämlichen Bette und zu

h . es m Z cck d >e Wegschaffung der zu vielen Raum einnehmenden , von Len Hand¬
werk '! n unt rdalren werdenden Bettladen,

g) die Abs - de u g der Reconvalescmten von den Kranken,
ji ) Sie Nu « erirunq der Bettladen und Kästen in den Krankenzimmern , mit anzuhan»

ge r-en a. eich o. lls zu n " menrenden Tafeln zur Anschrecku -ig der zu reichenden Kost
und zu beod chrrnden Diät durch den Arzt,

i) gleiche und ü ^ereinvimmLnde Numerirunq der Medizingläser , Ollen und Schachteln,
die Vertvah "ng der mit gleichen übereinstimmenden Nummern zu bezeichnenden
Eoff s , Packen und

^
andern Effecten der einkommenden Kranken in besonder»

hierzu best mm 'en geräumigen und luftigen Kammern,
1) da » öftere Ra chern wir Salzsäure , nach Ouyton - Morveau ' s Grundsätze « und

dm zu vers - affenden stärkern kuftdurchzug in den Krankenzimmern,
m) die Säube un ; und Ausschaffung der 2eidjiühle durch auf den Gang hinausgehende

Oeffnunge , . -
>n ) dis von dem Hause selbst zu besorgende Stell - und Verwahrung eines vorraths an

Ökarpie , Lomprevsen und 6an6 ^gan ; endlich
«) die Ein üh ' una orsenrlicher Register über den von im Hospital verstorbenen her¬

rührenden Nachlaß.
lU >er alle diese Gegenstände hat daS Hospitakpflegaml mit Aerzten und atu

tzern « fahren Pe - sonen sich zu beratschlagen , um der bestmöglichsten Art der

Ausführung auf diesem Wess sich zu vergewissern.

n ) Da die Deputaten des Hosp .ralpflegamtS sich der mit diesem Amt verbundenen Be¬

mühung , ohne Geldverqütunq , unterziehen und eS bisher üblich gewesen ist , daß zu

dessen Anerkennung alljährlich auf Kosten der Stiftung ein kleines Fest gegeben

wurde ; so mag es zwar bep diesem Gebrauche auch fürohin verbleiben . Der Auf¬

wand ist aber also zu beschränken , daß er den Belauf von io § l . für einen der D §-



puiirten und mithin dermalen , wo der Pfleger ti sind , überhaupt dis Summe vor?
120 Fl . im - et keinem Vorwand , welcher es sey überschreite . Mehr als diese äußerste
Summe darf nicht in Rechnung passtet werden.

12) Ist der Mißbrauch , welcher zum Nachrhei ! und gegen den Zweck der Stiftung des
Hospitals mit den Erlaubnißschemen zum Gebrauch des WieSbader Wassets seither
statt gefunden hat , für die Zukunft ernstlich und bep Vermeidung eigener Verant¬
wortlichkeit der , Pfleger , wenn entweder bey der Revision der Rechnungen oder bry
den oün drey zu drey Jahren .verordnet «» Visitationen der Stiftung dessen Fortdauer
wahrgenommen werden sollte , abzuftellen , und mithin diese fsgenannte WieSbader
Lurzrttrl weder an kronifche oder rncursble Personen , für welche das Hospital nicht
gestiftet ist , noch auch an andere als solche Kranke, -welche, in dem Hospital selbst?
ihrer Krankheit wegen , schon vorher ausgenommen waren und deren Genesung , nach

dem Zeugniß des Arztes , ohne den Gebrauch der WieSbader Cur nicht 'zu hoffen ijl,
verabfolget ' werden.

13 ) Ist die in dem Hospital ausgestellte eigene Backerey in der Hinsicht bepzuöchakten?
daß die dazu angenommenen Bäcker zugleich den Pförtner - und Mötterdienst in dem
Haus versehen , und die sonst nützliche Besorgung des PförtsierdiensteS durch einen
Flickschneider bey dieser Stiftung , in weicher die vorfaüenöe Flickarbeit von dsn-^ e-
convalescirenden Wei ^rpersonen besorgt werden kann , ohne Zweck sepn würde . End¬
lich ist

14 ) das auf feuersgefährliche Weift an der Mauer des Hospitals liegende Holzwerk weg-
und anderswohin zu schaffen , zu welcher Absicht das Pfiegamt mit den einschlagm-
den Behörden sich weiters zu benehmen hat.

iil . Das Allmosenkastenamt betreffend.
1) Da diese Stiftung in den letztverfloffenen Jahren mehr als alle andere und besonders stark

in ihren Hauptvermögensstock emgsgriffsn und denselben vermindert hat ; so befehlen
Wir , daß , dem oben festgesetzten allgemeinen Grundsatz gemäß , düs Kapital , welches
alljährlich zurück- und auf Zmßen angelegt werden muß , um den Vermögensstock
sllmälig wieder zu ergänzen , bep dieser Stiftung nicht weniger als 20OozFl . jährlich
betragen soll.

2) Kann d -eft Stiftung von denen derselben herkömmlich auferlegten Beiträgen zu Bestrei¬
tung der Kosten des lutherischen Lu ! tu8,der Schullehrer - Besoldungen , Kirchenmufie u . f»
w . in Hinsicht , daß der Stiftung dagegen ehedem andere Besitzungen und Gefälle zu Be¬
streitung dieses Aufwandes waren zugewiesen worden , zwar nicht entbunden werden.
Da jedoch aus der Vergleichung des Kostenbetrags für erstere mit dem jährlichen-
Einkvmmen aus den letzter^ sich ergeben hat , daß der Allmofenkasten dsbey um jähr¬
lich 699 Fl . 22 Kr . zu kurz komme ; so hat nicht nur für die Zukunft kerne Vermeh¬
rung der auf den Allmosenkasten schon geworfenen desfallsigen Last statt , sondern es
sind demselben auch die obenerwähnten 699 Fl . 22 Kr . aus dem Stadt ^ ergriv
jährlich zu vergüten.

Z) Da dem Mosenkasten die Verpflegung der Wahnsinnigen, tmnn sie ohne Vermögen t?*
aus der Klaffe der Bürger find,ffvndationsmaßig obliegt , für andere dergleichen Un¬
glückliche aber dem AllmosimkastenpflegamLe der Aufwand entweder durch deren Ver¬
wandten wenn solche Vermögen besitzen , oder aus der Kaffe der allgemeinen Armen¬
rommission , oder endlich , nach Beschaffenheit der Umstände , wenn es dem hiesigen
Staat nicht angehörige , aber der öffentlichen Sicherheit wegen in Verwahrung und
aus Menschlichkeit in

'
Verpflegung genommen werden muffende Fremde sind, auö der

Staatskasse wieder ersetzt werden muß , so wie auch dem Allwoftnkasten bereits m
Derfloff'nfn Jahren der Aufwand aus dem Stadt ^ ersrro wieder ersetzt worden ist ?
welchen die Errichtung eines neuen Gebäudes zu diesem Zweck erfordert hat ; so behält

♦ es hiebep sein Bewenden , ( Der Beschluß s- lgt . )
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Beschluß Des Patents , Die Franksimischen milden Stiftungen betreffend.

Jedoch hat die Staats -- insbesondere die Stadtrecheneycaffe in der billigen Hin¬

sicht , daß in diesem Hospicalgebaude des Allmofenkafienamtö nicht bloS solche , deren

mnrntgewliche Verlegung ihm selbst fundatwnsmäßig obliegt , sondern , wie kaum

LLmerkr morden , -auch solche Wahnsinnige für deren Verpflegung der Staat aus an¬

dern seinen Mitteln zu sorgen verpflichtet ist , sich ausgenommen befinden, einen Bep.

trag zu der Salarirung der in dem Haus anzestellten Officranten zu übernchmen,

weichen Wir hiermit -nach b̂em , was Desfalls schon vorhin im Iahe 1799 bey den

Damaligen ' Verhandlungen über diesen Puner für angemessen befunden , auch von dem

ALmosenkastenpflegamt sich damalen dabey beruhigen zu können erachtet worden , auf

Htyes Drittel bestimmen . Das Allmofenkastenamt hat aber hinfüro alle Legate und

GrscheM , welche für das Kastenhospitel oder Irrenhaus wrbesondere . einge-

heü, , sie seyen groß oder klein , nicht zu Den laufenden Ausgaben zu verwenden, son¬

dern vielmehr zu Ldmsssiren , verzinßlich anzulegen und nur die Zinsen davon , na¬

mentlich zu den Salarien der OPcianten , zu verwenden , dergestalt , daß nur daS,

was nach g^ ch -chener Verwendung der Zinsten hierzu noch zugeschossen werden muß,

mit resp/ein Drittel und zwey Drittel auS dem Äümosenkaften und der Stadtkasse

-entrichtet , darüber ordentliches Buch und Rechnung geführt und auf diese- Weise all-

malig ein Fond gebildet werde , aus dessen Zinsten dereinst nicht nur die Salarien

Der Dfsicianten , sondern auch die sämtlichen übrigen Kosten , welche das Irrenhaus

. dem Ällmoftnkasten noch jährlich verursacht , mögen abgetragen werden können.

4 ) Sowohl der oben ad 2 erwähnte Ersatz von jährlich 6yy Fl . 22 Kr . als auch der

ad Z genannte jährliche Beitrag von zwey Dritrel der Salarien der Kastenhvsxitals-

Dfsicianten , ist von Anfang des Jahrs iZri an zu entrichten und es findet eine Nach-
'
Forderung wegen der verflossenen Jahre , aus der Ursche ^ nicht statst, weil das Ver¬

mögen de-t Mmosenkasiens , ungeachtet seiner Verringerung in den letzten io Jabcen,

gleichwohl in den länger verflossenen Zähren durch Zuflüsse, welche auS eigentlichen

StsatSintrsden, , nmnentlich der Klassenlvtkerie , dem Allmoftnkastenamt zügewendet

worden waren , höchst bedeutend vermehrt worden ist.

c\ All , dasjenige , was nun das Allmosenkastenpflegamt,chky bestmöglichsse >- B -'rw .' l»

tung und Benützung der Aeldgürer , Besitzungen, Gefälle und sämtlicher Zuflüsse die¬

ser Stiftung , nach Abzug der Ädministrarionskosten und Entrichtung der auf dem

Allmojenkasten ruhenden — besonders auch der oben sä r genannten Lasten und Ab¬

gaben , namentlich der , den unter den allgemeinen Vorschriften oben feflgesetzwn
Grundsätzen gemäß , von dem Allmösenkastenamt hinfüro zur Rechnungscommissions»

oder KuegScottlcibationSschuldrnkasse pünctlich zu entrichtenden Vermögenesimplen alS

Einnahme übrig behält , hat dasselbe an die allgemeine Armencommifsion , zur fun-

dationSmastigen Verwendung zu Allmoftn und anderer milder Uuterstützung der Ar¬

men adzulieft . n.
Hierbey ist nach der Vorschrift zu verfahren , welche in dem oben vorauSgeschick-

ten allgemeinen Theil dieser Unserer Verordnung mit weherem enthalten ist.

6) Da zwar für die Osficianten und Subalternen des MmosenkastenamtS ordentliche

Dienstmsiructivnen verfaßt sind , für die Deputirten des Amts fechsi aber noch nicht;

fo ist dem Wmoftnkaftenpfiegamt hierdurch aufgegeben, eine solche ausführliche Dienst-
jnstructien für die Pfleger öder Deputirten des Amts , nach den verschiedenen Ge¬

schäftszweigen desselben , gMchtttch zu entwerfen , auf welche , nach deren erfolgtes



Genehmigung , hmfüro emjeder Pfleger , mm er in ftlnr Sterke bey demMwo»fenkastenamt eintritt , in förmliche EideSpfUcht genommen , oder wenn er dahin sich?beziehende amtliche Eidespflichten schon Key einer andern Stelle geleistet hat , Hand»treuliche Angelobung an EkdrSsicM zu leisten angehalten werden - foflte.2) Machen Wir dem Aümoftnkasie .upfl §gamt hiermit zur Pflicht , dafür Sorgstzu tragen , daß dis RsZistrqruv -de » Kastenamrs aus dem bisherigen unschicklichen:Verwührung -sort m eia feuerfestes Gewölbe gebracht , mithin zu diesem Zweck eine»entGedrr grmieche^, oder eines von jenen , welche das MmosenkastenamL noch zur Zeitan andere vermiethet hör, zu dieftm Zw ?ck leer gemacht werden möge.D Wrrd es dabey hslsssen , daß , starr des in der KasienamtSordnüng vor^eschnebensmdoppelten Verschlusses der Frucht fpelcher , die dem Ksrnschrerber auferlegke und vomihm geleistete Eautron in der Mitte - liegt. Es sind jedoch die Fruchtspeicher von denPflegamtecn flriß ' g nnchzusehen . uy >) der schon eben unter den allgemrinen Borfchrif»t -en vsrordnete Speichersturz nicht zu verabsauMsn.
z) Sonicl die der Ordnung nach gleichfalls unter gedoppeltem Verschluß liegmsollsndr-Geldkaffe belagt z so stk zwar dadey ^ daß solches bisher nicht immer befolgt worden,in der Hinsicht nichts zu erinnern , daß- das Eafstreramt nur von sehr angesehenenund vollkommen zuverlässigen Männern aus Liebe zum gemeinen Besten uneytgeldlichbesorgt worden . Da aber , wie groß auch das Zutrauen zu der Person fty, jedochum deswillen von einer die Sache betreffenden zweckmäßigen Ordnung nie abge-wichen werden soll , so ist der doppelte Kassabeschluß für dte Zukunft um so mehr-wieder einzuführen und zu beobachten , als nach der Lermaligsn Verfassung , wsrnachdie Verabreiä -ung der Allmosm und andern milden Gaben dem Allmosenkafienpfleg-amt ' nicht m>hr unmittelbar und km Dotsil obliegt , sondern durch die allgemeine Ar»mencvm Mission besorgt wird , dis Kehr , wo die Kaffe geöffnet werden muß , nichLmehr , wie vordem , täglich und beynaho stündlich Vorkommen können.
IV . Die weibliche Vexsorgungsauftalterr des ehemaligen St . Carharimn^und Weisftauenklssters»

z) Verordnen Wirhiermit , in Hinsicht , daß dev Hauptzweck dieser ehemaligen Frauen^klöster und nunmehrigen ' weiblichen- Verforgungsanstalten bester ecreidjt wird , wenndas gemeinschaftliche Leben und Haushaltung der Evnvenkualrnnen für die Zukunft'aufgehoben , einer jeden derselben sine angemessene Pension verabreicht r' nd freygs»lassen, wird , solche- m dem Schoss ihrer Familie zu verzehren , diese veränderte Ein»richSun̂ mit dem r . Jan - t8 ? r ihren Anfang , nehmen und dabey nach '
folgendemGrundsätzen verfahren werden solle r

s) . Eine jede dieser hepden Stiftungen ist , nach wie vor«, besonders zu verwalten und-behalt das ihr Vorgesetzte eigene Pstegamt ;, es ist daher auch Einnahme und Aus»gäbe für jede besonders zu verrechnen.
&) die bisherige Zahl der Lg Conventualmnsn oder künftigen Pfründneri 'npen ist so»wohl beŷ dem vormaligen Catharinen - als Weisframnklosier bepzubehalten und"nicht zu überschreiten z ^tj' die .- efnrr jeden , drr Pfründnermnen künftig zu verabreschende Pension ist also zu br»rechnen, Laß, das , was ihnen aus der Anstalt bisher , es seye an Geld oder nafuraliterverabreicht , oder für sie ist berwsndet worden , nach einem den jetzigen Preißen dev-Dinge angewesseneu Geldanschlag berechnet und . davon der rgte Theil einer jeden,als Pension ., verabreicht , sodann auch für die m der Stiftung genossene fr eye.Wohnung einer jeden die billige Vergütung in Geld gegeben, endlich

Z) die dadurch encbe h rlichwerdendsn Gebäulichkeiten dieser beiden Stiftungen öemnäcMvach pyrgauMer Taxation , an den Meistbietenden yrrsteiMt nnd der Erlöst znrr



AdquW 'sn anderer Immobilien in ' dem Großherzogthum verwendet oder,auf sichereHypotheken , fo lange bis sich zu jenem eine gute - Gelegenheit zeigt, orrzmßlr
'
ch an¬gelegt werden solle.

, ^Die Pflsgamter dicftr bcpden Stiftungen , haben über die Bestimmung der ad c)genannten Pensionen ' die Berechnung und einen sich daraus gründenden gutachtli¬chen Vorschlag , innerhalb 3 Wochen , bry Unserm Senat eiuzureichen , welchersolchen hierauf zu Unserer weftern Entschiießung verlegen wird.
L ) Wenn demnächst die entbehrlichen Gebäulichkeiten verkauft und die Pensionen eego»llrt , somit hieraus und aus dem zugleich mit vorzulegendsn Durchschnitt Rechnungs¬auszug der letzten 10 Jahre über die Einnahme sowohl als die nach dieser bevorste¬henden .EinrichrungSveranderung noch verbleibende Ausgaberubriken mit . Mehrerer Ver,lässigkeit wird entnommen werden können , wie hoch sich der *— nach bezahlten Pen¬sionen , Admrnrstra t ronckosten und sonstigen auf dem Vermögen dieser beyden Stif¬tungen haftenden Reallasten , Steuern und Abgaben , besonders auch der mit den et-wanigen Rückständen hinfüro , dm . oben festgesetzten allgemeinen Grundsätzen gemäß,pünktlich an die RechnungScomrmsflon alljährlich abzuführenden Dermögenssimplen,verbleibende tteberschuß der Einnahme künftig belaufen werde; so werden Wir weitere

Entschließung fassen / zu welchem andern mitdihätigen Zweck solcher zu verwenden fey.Z/Für jetzt und bis dahin haben die Pflegämtcr diessr ehemaligen Klöster und nun¬mehrigen weiblichen Derforgunqsanstalten , fortzufahren:s) das , was von denfttben herkomwlichermaßsn zu den Kosten des Oultus der lutheri¬
schen Kirchen, Lehranstalten und sonsten , beigstragen wird , deSglerhrnd) das , was von denselben res ^ . an die allgemeine ÄrmencommWon zur Vertheilungan Arme verabreicht wird,

forthin zu entrichten.
Wir tragen nun Unftrm Senats zu Frankfurt hierdurch gnädigst auf , diese Unsereden Zustand , Zweck und Verwaltung der oftgenannten öffentlichen Stiftungen und Ver-

forßangsanstalten betreffende Verordnung in den ihr̂ , den Senat , selbst angehenden Punk¬ten , selbst zu befolgen und die einschlagenden Sradtamter hiernach anzuweiftn , besondersaber solche den Pflsgamtern dieser Stiftungen zu ihrer pflichtmaßigen Nachachtung bekannt
machen , zu dem End § jedem derselben mehrere Abdrücke dieser Unserer Verordnung(welche sowohl die allgemeinen Vorschriften , als auch dasjenige enthalt , was jede einzelneStiftung insbesondere angeht ) mit der . Auflage zugehen zu lassen , daß sie das , was ihnendarin aufgegeben ist , sofort Ausführung bringen und pflichtschuldigermaßen befolgen,
auch resp . befvhlenermaßen zu Unserer weiterer höchsten Resolution vorbseeirerr und ein-lrlten sollen . Gegeben Fuld den sst . July iZro.

( N. 8. ) Carl , Großherzog.
vdt . Frhn. von Mblni.

Zu verkaufen m der Stadt. Cm solid gearbeiteter Wiener Bakardwa-
> gen f in der Stadt als auf Reifen zu ge-Das auf dem ehemaügm Eberhardrschen brauchen , mit Koffer , Bache re . versehen,Haus gestandene Belvedere zum Aufschlagen, ficht billig zu verlaufen . ?it . E No . 9 bepnoch in gutem Star >d , ist zu verkaufen. Herrn Süttlermeister Bengerach kann fo!»Em gfltziger Wiener Stadt - und Reisewa- cher täglich in Aüqenschem genommen mer¬zen nebst zwey Koffern und sonstigenBequem- den und das Nähere zu erfahren,kichkeitsn, steht zu verkaufen und täglich zu Ein großer Kleiderfchrank von Eichenhotzsehen ; bey dem Oberkellner im Gasthaus zum nebst ein Commod,steht billig zu verkaufen mmisten Schwanen das Weitere zu srfchrm. Vt , $ No. 77.



Eia seHr schöner grau angestrichenrr Com-
toir -Verschlag mit Drathgirter , steht billig

verkaufen , Hey Heyne unter der Neuen-
r : am.

12 Fenstex mit Rahmen und Glas , find
in Lit. G No . 6z - zu verkaufen.

Zn der Farbe auf dev Allerheiligengasse
sind gut gemachte Seidewatten zu bekom¬
men.

Ein eichenes Thor 12 Schuh hoch 11 breit,

4 Thüren 8 Schuh hoch 4 breit , 10 steinerne
Krippe » , l Rauf 31 Schuh lang , ein
Stoßtrog 10 Schuh lang , 2 steinerne Thür¬
gewände , sind zu verkaufen.

Ein Ladentisch mit 8 Schubladen und ein
Real mit 12 Schubladen in einen Specerey-
laden dienlich , ist zu verkaufen.

Lit . H No . i 47 sind mehrere Ballen Ma¬
kulatur ord . Format Druckpapier , wie auch
ganz großes

'
Format Schreibpapier abzuge¬

ben.
Auf . der Fuhrgasse Lit.

^ H No . 44 dem

König von England gegen über gleicher Erde
wird schöne Stick - und Tambourir - Baum-
wolle zu sehr billigen Prrißen verkauft.

Vey G . A . Svllischvnn
' hinterm Lamm-

chen ist eine neue Partie , Hausenblase an¬

gekommen , die in großern und kleinern

Parthien billig abgegeben wird.

Zu vermischen in der Stadt.

Zn einer Hauptstraße ist ein Quartier von
6 heizbaren Zimmern , Küche, Keller und

sonstigen Bequemlrchkeiten gleicher Erde zu
vermiethen ; auf Bedangen können noch zwey
Zimmer im aten Stock dazu gegeben werden.

Ausgeber dieses sagt wo?
Zn der DönqeSgasse H No . 155 ist ein

Zimmer vornen heraus , welches seit meh¬
reren Jahren von einem Uhrenhändler mes-
sentlich bezogen worden , auf zukünftige.
Messen zu vermiethen.

Zn der Graupengasse No . roy ist im Lten
Stock eine Stube und Kammer zusammen
oder eine honette , Person zu vermiehen.

An eine ganz stille Haushaltung ist ein

Logis zu vermiethen
'.

Es ist ein schönes Zimmer nahe am Fahr-
thor mit Möbel monat - oder jahrweis zu
vermiethen.

Zwey Gewölbe sind bis den rgterr
März 1811 zrr vermiechen> in Lit. M
No . I2O.

Auf der Zeil ist ein geräumiges Logis all
stille Bewohner zu vermiethen.

Zm Rebstock find Z Ammer für ei
'
nzelr

Personen mit und ohne Möbel zu vermiethen.
Ausgeber sagt wo?

Ein Keller für 24 Stückfaß ist zu vermis¬
chen ; ( omtoir sagt wo;

Zn F 19 ist sine möblirte Stube an einen
Ledigen Herrn zu vermiethen und kann sogleich
bezogen werden«

Lit . A No . 126 in der Fahrgasse gegen der
Schnurgüsse über , ist der dritte Stock zu
vermiethen nnd sogleich zu beziehen.

Hinter der Hauytwache Lit . E No . 206 ist
«in nicht allzugroßes Logis im 4ten Stock

zu vermiethen und gleich zu beziehen.
Lit . E No . 32 sind mehrere neu gebaute

rommod eingerichtete Logis für große und
kleine Haushaltungen zu vermiethen.

Personen so allerlei) suchen.
- Eß werden zwey möblirt « Zimmer mit

. zwey Betten , in der Gegend von der ' Gal¬

lengüsse , Allee u . s. w . zu miethen gesucht.
Ein guter trockner schrottnäßiger Keller

zu 40 bis 52 Stück Wein , wird zu wiechm
gesucht . - ,

Es kann eine Familie , so aus 2 dis 4
Personen besteht , und gute Istteftate Hai,
ein halbes Jahr ohnentgeldlich in einem
Darten den Winter wohnenz Näheres in E

No . 198 am Comödienhaus.
Es wird ein hiesiges Bmgersmadchen , in

einen Laden gesucht'
Es wird eine Magd gesucht , die etwas

kochen kann , wenn sie auch noch nicht hier ge-
gedient Hat.

Es wird ein Mädchen von 18 bisr8 Jahren
"

gesucht . . ,
Man sucht « ne Wohnung zu nuethen , die

aus 4 bis 5 Zimmern . einigen Kammern,
Küche , Keller und sonnigen Beguemlichkei-'

ten bestehen muß . Näheres deshalb erfahrt
man auf der Zerl Lit C Nd . 2A0.

Zn eine hiesige Specereyhandlung wird

ein junger Menfch zus Lehre gesucht.
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